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M i e t r e c h t
Zuschlag bei Untermieterlaubnis 
Der Vermieter einer Wohnung kann für sei-
ne Erlaubnis zur Untervermietung einzelfall- 
abhängig einen Zuschlag in Höhe von 5 bis 
30 Euro pro Untermieter und Monat für den 
erhöhten Aufwand und die erhöhten Sach- 
risiken verlangen. Der Zuschlag beträgt da-
gegen nicht regelmäßig 20 % des Untermiet-
zinses. Dies entschied das Landgericht Berlin.

In dem zugrunde liegenden Fall wollte die 
Mieterin einer ca. 226 qm großen 6-Zim-
mer-Wohnung in Berlin einige Zimmer 
untervermieten. Der Vermieter war damit 
grundsätzlich einverstanden, verlangte aber 
die Zahlung eines Zuschlags. Da damit die 
Mieterin nicht einverstanden war, erhob sie 
Klage. Das Amtsgericht gab der Klage statt. 
Seiner Auffassung nach stehe der Mieterin 
ein Anspruch auf Zustimmung zur Unter-
vermietung zu. Der Vermieter dürfe seine 
Genehmigung nicht von einem Zuschlag ab-
hängig machen. Gegen diese Entscheidung 
legte der Vermieter Berufung ein.
Das Landgericht Berlin entschied zu Gunsten 
des Vermieters. Er habe seine Erlaubnis zur 
Untervermietung von einer angemessenen 
Erhöhung der Miete abhängig machen dür-
fen. Ein Untermietzuschlag sei erforderlich, 
wenn sich die Leistungen, der Betriebsauf-
wand, die aus dem Hauptmietverhältnis re-
sultierenden Gefahren bzw. die Risiken auf 
der Seite des Vermieters in so außergewöhn-
licher Weise erhöhen, dass die Änderung der 
Wohnungsnutzung ohne eine Kompensa-
tion nicht zumutbar erscheine. Dies sei der 

Fall, wenn durch die Untervermietung die 
Anzahl der Nutzungsberechtigten über das 
ursprünglich von dem geschlossenen Miet-
vertrag abgedeckte Maß hinausgehe. Ein 
Zuschlag sei daher zum Beispiel unzulässig, 
wenn der Mietvertrag zwei Hauptmieter en-
thielt, der Vertrag später aber mit nur einem 
Hauptmieter fortgesetzt wird und der allei-
nige Hauptmieter einen Untermieter will.
Entgegen einer frühe Entscheidung des 
Landgerichts Berlin vom 7. Juli 2016 (18 T 
65/16) betrage der Untermietzuschlag nicht 
regelmäßig 20 % des Untermietzinses. Viel-
mehr sei einzelfallabhängig ein pauschaler 
Zuschlag von in der Regel 5 bis 30 Euro pro 
Untermieter und Monat sachgerecht.
Landgericht Berlin,
Urteil vom 19.12.2018 – 66 S 29/18 –

S o z i a l r e c h t
Cannabis-Therapie bei ADS/ADHS
Das Landessozialgericht Niedersachsen- 
Bremen hat entschieden, dass Cannabis 
keine anerkannte Ausweichbehandlung bei 
ADS/ADHS ist.
Zugrunde lag das Verfahren eines 31-jäh-
rigen Mannes aus Göttingen, der an einer 
ADS/ADHS-Erkrankung litt. Eine Therapie mit 
Ritalin verursachte Schwäche, Appetit- und 
Kraftlosigkeit als Nebenwirkungen. Der Mann 
wandte sich an einen umstrittenen Arzt und 
Aktivisten, der ihm Cannabis zur Symptom-
behandlung empfahl. Da der Arzt inzwischen 
über keine Kassenzulassung mehr verfügte, 
erfolgte die Verordnung in Zusammenarbeit 
mit einem zugelassenen Allgemeinmediziner.
Die Krankenkasse lehnte die Kostenübernah-
me ab, da keine schwerwiegende Erkrankung 
vorliege und die Verwendung von Cannabis 
bei diesem Krankheitsbild medizinisch zwei-
felhaft sei. Im gerichtlichen Eilverfahren wollte 
der Mann die umgehende Versorgung errei-
chen, da er das Präparat zur Linderung gravie-
renden Symptome dringend benötigte.
Das Landessozialgericht Niedersachsen- 
Bremen bestätigte die Rechtsauffassung 
der Krankenkasse. Cannabis könne nur bei 
schwerwiegenden Erkrankungen verord-
net werden. Bei dem Antragsteller sei noch 
nicht einmal die Diagnose ADHS gesichert. 
Gesichert sei hingegen, dass er völlig auf 
die Medikation mit Cannabis fixiert sei. Der 
Arzt habe weder eigene Befunde erhoben, 
noch Diagnosen gestellt. Wegen seiner The-
rapiethesen sei er als Mediziner umstrit-

ten. Die medizinische Studienlage lasse den 
Nutzen von Cannabis bei dieser Erkrankung 
zweifelhaft erscheinen, denn Cannabis kön-
ne das Risiko für ADHS im Erwachsenen- 
alter sogar steigern. Hyperaktive Symptome 
einer Erwachsenen-ADHS seien mit proble-
matischem Cannabisumgang assoziiert.
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen,
Beschluss vom 27.11.2018 – L 16 KR 504/18 BER –

A r b e i t s r e c h t
Kürzung von Urlaubsansprüchen aus 
Elternzeit 
Das Bundes arbeits gericht hat entschieden, 
dass der gesetzliche Urlaubsanspruch nach 
§§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG auch für den Zeitraum der 
Elternzeit besteht, er kann jedoch vom Arbeit-
geber gekürzt werden.

Die Klägerin des zugrunde liegenden Streit-
falls war bei der Beklagten seit 2001 beschäf-
tigt. Sie befand sich u.a. vom 1. Januar 2013 
bis zum 15. Dezember 2015 durchgehend in 
Elternzeit. Mit Schreiben vom 23. März 2016 
kündigte die Klägerin das Arbeitsverhältnis 
mit der Beklagten zum 30. Juni 2016 und 
beantragte unter Einbeziehung der während 
der Elternzeit entstandenen Urlaubsansprü-
che, ihr für den Zeitraum der Kündigungsfrist 
Urlaub zu gewähren. Mit Schreiben vom 
4. April 2016 erteilte die Beklagte der Klägerin 
vom 4. April bis zum 2. Mai 2016 Urlaub, die 
Gewährung des auf die Elternzeit entfallenden 
Urlaubs lehnte sie ab. Die Klägerin machte mit 
ihrer Klage zuletzt noch die Abgeltung von 
89,5 Arbeitstagen Urlaub aus dem Zeitraum 
ihrer Elternzeit geltend.
Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Die 
Revision der Klägerin hatte vor dem Bundes- 
arbeitsgericht keinen Erfolg. Die Beklagte 
habe die Urlaubsansprüche der Klägerin aus 
den Jahren 2013 bis 2015 mit Schreiben vom 
4. April 2016 wirksam gemäß § 17 Abs. 1 Satz 
1 BEEG für jeden vollen Kalendermonat der 
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Elternzeit um ein Zwölftel gekürzt. Möchte der 
Arbeitgeber von seiner ihm durch § 17 Abs. 1 
Satz 1 BEEG eingeräumten Befugnis Gebrauch 
machen, den Erholungsurlaub für jeden vollen 
Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel 
zu kürzen, müsse er eine darauf gerichtete 
empfangsbedürftige rechtsgeschäftliche Er-
klärung abgeben. Dazu sei es ausreichend, 
dass für den Arbeitnehmer erkennbar ist, dass 
der Arbeitgeber von der Kürzungsmöglichkeit 
Gebrauch machen wolle. Das Kürzungsrecht 
des Arbeitgebers erfasse auch den vertrag-
lichen Mehrurlaub, wenn die Arbeitsvertrags-
parteien für diesen keine von § 17 Abs. 1 Satz 
1 BEEG abweichende Regelung vereinbart 
haben.
Die Kürzung des gesetzlichen Mindestur-
laubsanspruchs verstoße auch nicht gegen 
das Unionsrecht. Dieses verlange nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union nicht, Arbeitnehmer, die we-
gen Elternzeit im Bezugszeitraum nicht zur 
Arbeitsleistung verpflichtet waren, Arbeitneh-
mern gleichzustellen, die in diesem Zeitraum 
tatsächlich gearbeitet haben.
Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 19.03.2019 – 9 AZR 362/18 –

S o z i a l r e c h t
Elterngeld bei mehrfachem Steuerklas-
senwechsel
Wechselt der Elterngeldberechtigte die 
Steuerklasse im Bemessungszeitraum für 
das Elterngeld (in der Regel 12 Monate vor 
dem Monat der Geburt) mehrmals, kommt 
es auf die im Bemessungszeitraum rela-
tiv am längsten geltende Steuerklasse an. 
Die maßgebliche Steuerklasse muss nicht 
mindestens in sieben Monaten des Be-
messungszeitraums gegolten haben, auch 
wenn diese absolute Betrachtung für den 
Elterngeldberechtigten im Einzelfall finan- 
ziell günstiger ist. Dies entschied das Bundes- 
sozialgericht. 
Die Klägerin des zugrunde liegenden 
Streitfalls bezog vor der Geburt ihres 
Sohnes im Februar 2016 Einkommen 
aus nicht selbstständiger Erwerbstätig-
keit. Von Dezember 2014 bis Mai 2015 
hatte sie für sechs Monate die Steuer- 
klasse 1, im Juni und Juli 2015 die Steuer- 
klasse 4 und von August bis November 2015 
für vier Monate die Steuerklasse 3. Der Klä-
gerin erhielt Basiselterngeld sowie Elterngeld 
Plus ab dem 4. Lebensmonat. Dabei legte 
der beklagte Landkreis als Bemessungsent-
gelt das Einkommen in der Zeit von Dezem-
ber 2014 bis November 2015 zugrunde. Die 
Abzüge für Lohnsteuer berechnete er nach 
der für die Klägerin finanziell ungünstigen 
Steuerklasse 1, die im Bemessungszeitraum 
sechs Monate und damit relativ gesehen am 
längsten gegolten hatte. 
Das Bundessozialgericht bestätigte diese 
Berechnung und wies Revision der Klägerin 
zurück. Bei einem mehrmaligen Wechsel 
der Steuerklasse überwiege die Steuerklas-
se, die in mehr Monaten gegolten habe als 
jede andere Steuerklasse (relative Betrach-
tung). Der im Interesse der Verwaltungs-
vereinfachung angeordnete Rückgriff auf 
die Entgeltdaten im letzten Monat des Be-
messungszeitraums mit Einkommen erfahre 
damit eine notwendige Korrektur in Fällen, 
in denen der Rückgriff auf diese Daten die 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Eltern-
geldberechtigten im Bemessungszeitraum 
verzerrt darstellt.
Bundessozialgericht,
Urteil vom 28.03.2019 – B 10 EG 8/17 R –

S c h a d e n s e r s a t z r e c h t
Explosives Geschenk
Ein Beschenkter darf grundsätzlich davon aus-
gehen, dass das ihm überreichte Geschenk 
kein Gefahrenpotential birgt, das sich bereits 
beim Öffnen der Verpackung realisieren kann. 
Dies geht aus einer Entscheidung des Ober-
landesgerichts Koblenz hervor. 
Im konkreten Fall hatte der Beklagte anläss-
lich seiner Geburtstagsfeier, zu der auch der 
Kläger eingeladen war, von anderen Gästen 
ein Paket überreicht bekommen, in dem meh-
rere kleinere Päckchen in Konfetti und Papier-
schnipseln versteckt waren. Neben diversen 
ungefährlichen Geschenken enthielt das Pa-
ket auch fünf längliche Knallkörper. Einer da-
von wurde vom Beklagten ausgelöst, wobei 
streitig ist, wie es hierzu genau kam. Während 
der Kläger behauptete, der Beklagte habe 
den Knallkörper bewusst ausgelöst, ohne sich 
zuvor den Warnhinweis auf der Verpackung 
durchzulesen, trug der Beklagte vor, dass er 
das Geschenk als ungefährlich eingeschätzt 
und dieses lediglich mit einer Drehbewe-
gung habe öffnen wollen, wobei es zur Aus-
lösung des Knallkörpers gekommen sei. Der 
auf der Verpackung befindliche Warnhinweis 
sei durch seine Hand zufällig verdeckt gewe-
sen. Ein Teil des Knallkörpers flog in das linke 
Auge des Klägers, was zu einer Verletzung 
und letztlich zur Erblindung des Auges führte. 
Der Kläger nahm den Beklagten wegen die-
ses Vorfalls unter anderem auf Zahlung von 
Schmerzensgeld und Schadensersatz in An-
spruch. 

Das Landgericht Koblenz hatte eine Haftung 
des Beklagten verneint, weil diesem weder 
Vorsatz noch Fahrlässigkeit vorzuwerfen 
sei, und in der Folge die Klage abgewiesen. 
Auf die Berufung des Klägers bestätigte das 
Oberlandesgericht Koblenz diese Entschei-
dung. Ausgangspunkt seiner rechtlichen Be-
wertung war die Darstellung des Beklagten, 
wonach dieser von der Ungefährlichkeit des 
Geschenks ausgegangen sei und jenes habe 
lediglich öffnen wollen. Denn der Kläger sei 
den Beweis für seine hiervon abweichende 
Darstellung schuldig geblieben. Den Vor-
trag des Beklagten zugrunde legend hatte 
das Oberlandesgericht klargestellt, dass ein 
Beschenkter grundsätzlich davon ausgehen 
dürfe, dass das ihm überreichte Geschenk 
kein Gefahrenpotential berge, das sich bereits 
beim Öffnen der Verpackung realisieren kann, 
es sei denn er wird hierauf eindeutig hinge-
wiesen, sei es durch den Schenker oder durch 
die Gestaltung der Verpackung, wobei nicht 

nach versteckten Hinweisen gesucht werden 
müsse. Die Anforderungen an die Sorgfalts-
pflicht würden übersteigert, wenn der Be-
schenkte ohne konkreten Anlass jede Verpa-
ckung eines Geschenks, oder das, was er für 
eine Verpackung halten dürfe, erst rundum 
auf etwaige Warnhinweise absuchen müsse.
Oberlandesgericht Koblenz,
Hinweisverfügung vom 21.04.2019
– 4 U 979/18 –

R e i s e r e c h t
Schadensersatz wegen Todesangst
Das Landgericht Köln hat entschieden, dass 
Todesangst bei der Rückreise aufgrund ei-
ner dramatischen Fährüberfahrt dazu führen 
kann, dass der Erholungswert des gesamt-
en Urlaubs entfällt und dass zusätzlich ein 
Schmerzensgeldanspruch besteht.
Im zugrunde liegenden Fall klagte ein Ehe-
paar gegen den Reiseveranstalter. Das Ehe-
paar hatte eine 12-tägige Pauschalreise beim 
Beklagten gebucht und einen Reisepreis 
von circa 4.500 Euro bezahlt. Auf dem Rück-
weg mussten die Kläger mit einer Fähre zum 
Flughafen fahren. Diese Fährüberfahrt verlief 
jedoch alles andere als problemlos. Ganz im 
Gegenteil. Die Fähre verspätete sich aufgrund 
schlechten Wetters so sehr, dass der Rückflug 
nicht mehr erreicht werden konnte. Dennoch 
wurden die Kläger an Bord genommen, und 
trotz des schlechten Wetters legte das Boot 
ab. Die Fähre wurde jedoch manövrierunfä-
hig, sie erlitt Schlagseite, große Welle rollten 
über das Schiff. Außerdem mussten die Passa-
giere Schwimmwesten anlegen und ein Boot 
der Küstenwache krachte in die Fähre.
Die Kläger trugen vor, aufgrund dieser Ge-
samtumstände Todesängste ausgestanden zu 
haben. Letztendlich musste ein Marineschiff 
die Fähre in einen Hafen schleppen. Auf-
grund dieser Ereignisse verlangten die Kläger, 
Schmerzensgeld und Reisepreisminderung. 
Der beklagte Reiseveranstalter lehnte dies 
mit der Begründung ab, dass es sich um hö-
here Gewalt gehandelt habe. Zudem habe nie 
Todesgefahr bestanden. 
Das Landgericht Köln entschied, dass den 
Reisenden ein Anspruch auf Schmerzensgeld 
und Reisepreisminderung zusteht, da die Rei-
se mangelhaft gewesen sei. Die Kläger seien 
auf der Rückreise in eine nicht beherrschbare 
Gefahrensituation gebracht worden, die die 
Beklagte auch zu vertreten habe. Das Ver-
schulden liege dabei nicht in der Auswahl 
des Bootsunternehmens, sondern in dem 
Umstand, dass trotz schon im Zeitpunkt des 
Ablegens erkennbar widrigster Witterungs-
verhältnisse der Transport nicht abgebrochen 
worden sei. Die mangelbehaftete Rückreise 
wirke nach Ansicht des Gerichts so erheb-
lich, dass sie den Erholungswert des gesam-
ten Urlaubs entfallen ließe. Daher sei der ge-
samte Reisepreis zu erstatten und zusätzlich 
Schmerzensgeld zu leisten.
Landgericht Köln,
Urteil vom 15.01.2019 – 3 O 305/17 –
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